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ab) „schnelles Schiff“: ein Fahrzeug mit Maschinenantrieb, ausgenommen ein Kleinfahrzeug, das 

mit mehr als 40 km/h gegenüber Wasser fahren kann (z.B. ein Tragflügelboot, Luftkissen-
fahrzeug oder Fahrzeug mit mehrfachem Schiffskörper) und wenn dies im Schiffsattest 
eingetragen ist; 

ac)1 „Inland AIS Gerät“: ein Gerät, das auf einem Fahrzeug eingebaut ist und im Sinne der 
Bestimmungen von Teil II „Standard für Verfolgungs- und Aufspürungssysteme in der 
Binnenschifffahrt“ des ES-RIS genutzt wird; 

ad)2 „LNG-System“ sämtliche Teile des Fahrzeugs, die Flüssigerdgas (LNG) oder Erdgas enthalten 
können, wie Motoren, Brennstofftanks und die Schlauch- und Rohrleitungen für das Bunkern; 

ae)2 „Bunkerbereich“ der Bereich in einem Radius von 20 Metern um den Bunkerverteiler; 

af)2 „Flüssigerdgas (LNG)“ Erdgas, das durch Abkühlung auf eine Temperatur von - 161 °C 
verflüssigt wurde. 

ag)3 „festverbundener Tank“ ein mit dem Schiff verbundener Tank, wobei die Tankwände durch den 
Schiffskörper selbst oder durch vom Schiffskörper unabhängige Wandungen gebildet sein 
können; 

ah)1 „ES-TRIN“ der Europäische Standard der technischen Vorschriften für Binnenschiffe Ausgabe 
2021/1. Bei der Anwendung des ES-TRIN ist unter Mitgliedstaat ein Rheinuferstaat oder Belgien 
zu verstehen; 

ai)1 „ES-RIS“ der Europäische Standard für Binnenschifffahrtsinformationsdienste Ausgabe 2021/1. 
Bei der Anwendung des ES-RIS ist unter Mitgliedstaat ein Rheinuferstaat oder Belgien zu 
verstehen. 

 
 

§ 1.02 
Schiffsführer 

 
1.4 Jedes Fahrzeug sowie jeder Schwimmkörper muss unter der Führung einer hierfür geeigneten 

Person stehen. Diese wird als „Schiffsführer“ bezeichnet. Ihre Eignung gilt als vorhanden, wenn sie 
ein nach der Rheinschiffspersonalverordnung zur Schiffsführung des jeweiligen Fahrzeuges 
gültiges Befähigungszeugnis als Schiffsführer besitzt. Befährt der Schiffsführer einen in § 13.03 der 
Rheinschiffspersonalverordnung genannten Streckenabschnitt, muss er zudem die hierfür nach 
dieser Vorschrift erforderliche besondere Berechtigung besitzen. 

Sind nach der Rheinschiffspersonalverordnung mehrere Schiffsführer für das Fahrzeug 
vorgeschrieben, benötigt nur der Schiffsführer, unter dessen Führung das Fahrzeug steht, die 
besondere Berechtigung gemäß § 13.03 der Rheinschiffspersonalverordnung. 

 
2. Jeder Verband muss gleichfalls unter der Führung eines hierfür geeigneten Schiffsführers stehen.  

Stellt ein Fahrzeug mit Maschinenantrieb die Hauptantriebskraft, ist dessen Schiffsführer zugleich 
der Führer des Verbandes. 

 
 

 
1  Die Buchstaben ac, ah und ai wurden definitiv angenommen (Beschluss 2021-I-11). 
2  Die Buchstaben ad bis af wurden definitiv angenommen (Beschluss 2018-I-9). 
3  Der Buchstabe ag wurde definitiv angenommen (Beschluss 2017-I-11). 
4  Nummer 1 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2022-II-14). 

1.4.2023 
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Stellen mehrere Fahrzeuge die Hauptantriebskraft, ist der Führer des Verbandes rechtzeitig zu 
bestimmen. 

Bei Schubverbänden, die durch zwei schiebende Fahrzeuge nebeneinander fortbewegt werden, ist 
der Führer des Verbandes der Schiffsführer des schiebenden Fahrzeugs an der Steuerbordseite. 

 
3. In einem Schubverband benötigen die geschobenen Fahrzeuge keinen eigenen Schiffsführer, 

sondern unterstehen der Führung des schiebenden Fahrzeugs. 

Befindet sich unter gekuppelten Fahrzeugen ein Schubleichter, kann der Führer der gekuppelten 
Fahrzeuge zugleich die Aufgaben des Schiffsführers des Schubleichters wahrnehmen. 

 
4. Der Schiffsführer muss während der Fahrt an Bord sein, auf schwimmenden Geräten ferner auch 

während des Betriebs. 
 
5. Der Schiffsführer ist, unbeschadet der Verantwortung anderer Personen, für die Befolgung dieser 

Verordnung verantwortlich. Die Führer von Verbänden sind für die Befolgung der für diese 
geltenden Bestimmungen verantwortlich. 

In einem Schleppverband haben die Schiffsführer der geschleppten Fahrzeuge die Anweisungen des 
Führers des Schleppverbandes zu befolgen; sie haben jedoch auch ohne solche Anweisungen alle 
Maßnahmen zu treffen, die für die sichere Führung ihrer Fahrzeuge durch die Umstände geboten 
sind. Das gleiche gilt für die Schiffsführer gekuppelter Fahrzeuge, die nicht zugleich Führer des 
Verbandes sind. 

 
6. Ist für stillliegende Fahrzeuge oder Schwimmkörper eine Person als Wache oder als Aufsicht nach 

§ 7.08 bestellt, tritt diese Person an die Stelle des Schiffsführers.  
 
7. Die Fähigkeiten des Schiffsführers dürfen nicht durch Übermüdung, Einwirkung von Alkohol, 

Medikamenten, Drogen oder aus einem anderen Grund beeinträchtigt sein. 

Bei einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 oder mehr Promille oder einer Alkoholmenge im 
Körper, die zu einer solchen Blutalkoholkonzentration führt, oder bei einem gleichwertigen 
Alkoholgehalt in der Atemluft ist es dem Schiffsführer verboten, das Fahrzeug zu führen. 
 
 

§ 1.03 

Pflichten der Besatzung und sonstiger Personen an Bord 
 
1. Die Besatzung hat den Anweisungen des Schiffsführers Folge zu leisten, die dieser im Rahmen 

seiner Verantwortlichkeit erteilt. Sie hat zur Einhaltung dieser Verordnung ihrerseits beizutragen. 
 
2. Alle übrigen an Bord befindlichen Personen haben die Anweisungen zu befolgen, die ihnen vom 

Schiffsführer im Interesse der Sicherheit der Schifffahrt und der Ordnung an Bord erteilt werden. 
 
3. Mitglieder der Besatzung und sonstige Personen an Bord, die vorübergehend selbständig den Kurs 

und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs bestimmen, sind insoweit auch für die Befolgung der 
Bestimmungen dieser Verordnung verantwortlich. 
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4.1 Die Fähigkeiten der diensttuenden Mitglieder der Mindestbesatzung nach der 

Rheinschiffspersonalverordnung und sonstiger Personen an Bord, die vorübergehend selbständig 
den Kurs und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs bestimmen, dürfen nicht durch Übermüdung, 
Einwirkung von Alkohol, Medikamenten, Drogen oder aus einem anderen Grund beeinträchtigt 
sein. 

 
2Bei einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 oder mehr Promille oder einer Alkoholmenge im 
Körper, die zu einer solchen Blutalkoholkonzentration führt, oder bei einem gleichwertigen 
Alkoholgehalt in der Atemluft ist es den Mitgliedern der Mindestbesatzung verboten, ihren Dienst 
zu verrichten. 
 
Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend auch für sonstige Personen an Bord, die vorübergehend 
selbständig den Kurs und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs bestimmen. 

 

 
 
 
 

 
1  Nummer 4 Absatz 1 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2022-II-14). 
2  Nummer 4 außer Absatz 1 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2021-II-14). 

1.4.2023 
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§ 1.04 

Allgemeine Sorgfaltspflicht 
 

Über diese Verordnung hinaus hat der Schiffsführer alle Vorsichtsmaßregeln zu treffen, welche die 
allgemeine Sorgfaltspflicht und die Übung der Schifffahrt gebieten, um insbesondere 
a) die Gefährdung von Menschenleben, 
b) die Beschädigung anderer Fahrzeuge oder Schwimmkörper, der Ufer, der Regelungsbauwerke 

sowie von Anlagen jeder Art in der Wasserstraße oder an ihren Ufern,  
c) die Behinderung der Schifffahrt, 
d) die übermäßige Beeinträchtigung der Umwelt 
zu vermeiden. 
 
 

§ 1.05 

Verhalten unter besonderen Umständen 
 

Bei unmittelbar drohender Gefahr müssen die Schiffsführer alle Maßnahmen treffen, die die Umstände 
gebieten, auch wenn sie dadurch gezwungen sind, von dieser Verordnung abzuweichen. 
 
 

§ 1.061 

Benutzung der Wasserstraße 
 

Unbeschadet der §§ 8.08, 9.02 Nr. 10, 10.01, 10.02, 11.01 und 11.02 dieser Verordnung müssen 
Länge, Breite, Höhe, Tiefgang und Geschwindigkeit der Fahrzeuge und Verbände den Gegebenheiten 
der Wasserstraße und der Anlagen angepasst sein. 
 
 

§ 1.07 

Anforderungen an die Beladung und Sicht; Höchstzahl der Fahrgäste 
 

1. Fahrzeuge dürfen nicht tiefer als bis zur Unterkante der Einsenkungsmarken abgeladen sein. 
 
2.2 Die freie Sicht darf durch die Ladung oder die Trimmlage des Fahrzeugs nicht weiter als 350 m vor 

dem Bug eingeschränkt werden 

Wird während der Fahrt die unmittelbare Sicht nach hinten eingeschränkt, kann dies durch ein 
optisches Hilfsmittel ausgeglichen werden, das in einem ausreichenden Blickfeld ein klares und 
unverzerrtes Bild liefert. 

Ist beim Durchfahren von Brücken oder Schleusen infolge der Ladung keine ausreichende 
unmittelbare Sicht nach vorne möglich, kann dies während der Durchfahrt durch den Einsatz von 
Flachspiegelperiskopen, Radargeräten oder eines Ausguckes, der in ständiger Verbindung mit dem 
Steuerhaus steht, ausgeglichen werden. 

 
 

 
1  § 1.06 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2015-I-15). 
2  Nummer 2 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2018-I-9). 
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3.1 Abweichend von Nummer 2 Satz 1 darf die freie Sicht bei gleichzeitigem Einsatz von Radar und 

Videoanlagen auf 500 m vor dem Bug eingeschränkt werden, wenn 
a) durch diese Hilfsmittel die Sicht von 350 m bis 500 m vor dem Bug gewährleistet ist, 
b) die Anforderungen von § 6.32 Nr. 1 erfüllt sind, 
c) die Radarantennen und die Kameras am Bug der Fahrzeuge installiert sind, 
d) diese Hilfsmittel nach Artikel 7.02 ES-TRIN als geeignet anerkannt sind. 

4.1 Die Ladung darf die Stabilität des Fahrzeugs und die Festigkeit des Schiffskörpers nicht gefährden. 

5.1 Die Stabilität von Fahrzeugen, die Container befördern, muss jederzeit gewährleistet sein. Der 
Schiffsführer hat nachzuweisen, dass eine Stabilitätsprüfung vor Beginn des Ladens und Löschens 
sowie vor Fahrtantritt durchgeführt wurde. 

Die Stabilitätsprüfung kann manuell oder mit Hilfe eines Ladungsrechners erfolgen. Das Ergebnis 
der Stabilitätsprüfung und der aktuelle Stauplan sind an Bord mitzuführen und müssen jederzeit 
lesbar gemacht werden können. 

Die Fahrzeuge müssen außerdem die Stabilitätsunterlagen nach Artikel 27.01 ES-TRIN mitführen. 

Eine Stabilitätsprüfung ist bei Fahrzeugen, die Container befördern, nicht erforderlich, wenn das 
Fahrzeug in seiner Breite 
a) höchstens drei Reihen Container laden kann und es vom Laderaumboden aus nur mit einer Lage 

Containern beladen ist oder 
b) vier und mehr Reihen Container laden kann und es ausschließlich mit Containern in höchstens 

zwei Lagen vom Laderaumboden aus beladen ist. 

6.1 Fahrzeuge, die zur Beförderung von Fahrgästen bestimmt sind, dürfen nicht mehr Fahrgäste an 
Bord haben, als von der zuständigen Behörde zugelassen sind. 

Unbeschadet des Satzes 1 dürfen sich während der Fahrt an Bord von schnellen Schiffen nicht mehr 
Personen befinden, als Sitze vorhanden sind. 

 
§ 1.08 

Bau, Ausrüstung und Besatzung der Fahrzeuge 
 

1. Fahrzeuge müssen so gebaut und ausgerüstet sein, dass die Sicherheit der an Bord befindlichen 
Personen und der Schifffahrt gewährleistet ist und die Verpflichtungen aus dieser Verordnung 
erfüllt werden können. 

2. Die Besatzung aller Fahrzeuge muss nach Zahl und Eignung ausreichen, um die Sicherheit der an 
Bord befindlichen Personen und der Schifffahrt zu gewährleisten. 

3.2 Diese Voraussetzungen gelten als erfüllt, wenn das Fahrzeug mit einem Schiffsattest nach der 
Rheinschiffsuntersuchungsordnung oder einem nach dieser Verordnung als gleichwertig 
anerkannten Zeugnis versehen ist, Bau und Ausrüstung des Fahrzeugs den Angaben des Attestes 
oder des Zeugnisses entsprechen, und Besatzung und Betrieb mit den Vorschriften der 
Rheinschiffspersonalverordnung übereinstimmen. 

4.3 Unbeschadet der Nummer 3 müssen die unter Nummer 44 im Schiffsattest eingetragenen 
Einzelrettungsmittel für Fahrgäste in einer der Verteilung der Fahrgäste entsprechenden Anzahl für 
Erwachsene und für Kinder an Bord vorhanden sein. Für Kinder bis zu 30 kg Körpergewicht oder 
6 Jahren Alter sind nur Feststoffwesten nach den in Artikel 13.08 Nummer 2 ES-TRIN genannten 
Normen zulässig. 

 
1 Nummern 3 bis 6 wurden definitiv angenommen (Beschluss 2018-I-9). 
2  Nummer 3 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2022-II-14). 
3  Nummer 4 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2017-II-19, Anlage 1). 

1.4.2023 
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5.1 Sind die nach Artikel 14.02 Nummer 4 ES-TRIN geforderten Geländer umlegbar oder wegnehmbar, 

dürfen sie nur bei stillliegenden Fahrzeugen geöffnet oder teilweise entfernt werden und nur bei 
folgenden Betriebszuständen: 

a) zum An- und Vonbordgehen an den hierfür vorgesehenen Stellen, 

b) beim Einsatz des Schwenkbaumes in seinem Schwenkbereich, 

c) beim Festmachen und Lösen von Seilen im Pollerbereich, 

d) bei Fahrzeugen, die an senkrechten Ufern liegen, an der dem Ufer zugekehrten Seite, wenn keine 
Absturzgefahr besteht, 

e) bei Fahrzeugen, die Bord an Bord liegen, an den sich berührenden Stellen, wenn keine 
Absturzgefahr besteht, oder 

f) wenn die Be- und Entladearbeiten oder der Baubetrieb unverhältnismäßig behindert würden. 

Sind Betriebszustände nach Satz 1 nicht mehr vorhanden, sind die Geländer sofort wieder zu 
schließen oder zu setzen. 

 
6.1 Die Mitglieder der Besatzung und die sonstigen Personen an Bord müssen Rettungswesten nach 

Artikel 13.08 Nummer 2 ES-TRIN tragen 

a) beim An- und Vonbordgehen, sofern Absturzgefahr ins Wasser besteht, 

b) bei Aufenthalt im Beiboot, 

c) bei Arbeiten außenbords, oder 

d) bei Aufenthalt und Arbeit an Deck und im Gangbord, sofern Schanzkleider von mindestens 
90 cm Höhe nicht vorhanden oder Geländer nach Absatz 5 nicht durchgehend gesetzt sind. 

Außenbordsarbeiten dürfen nur bei stillliegenden Schiffen durchgeführt werden und nur, wenn 
durch den übrigen Schiffsverkehr keine Gefährdung zu erwarten ist. 

 
 

§ 1.09 

Besetzung des Ruders 
 
1. Auf jedem in Fahrt befindlichen Fahrzeug muss das Ruder mit einer hierfür geeigneten Person im 

Alter von mindestens 16 Jahren besetzt sein. 

2. Die Altersvorschrift gilt nicht für Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb. 

3. Zur sicheren Steuerung des Fahrzeugs muss der Rudergänger in der Lage sein, alle im Steuerhaus 
ankommenden oder von dort ausgehenden Informationen und Weisungen zu empfangen und zu 
geben. Insbesondere muss er die Schallzeichen wahrnehmen können und nach allen Seiten 
genügend freie Sicht haben. 

4. Soweit es besondere Umstände erfordern, muss zur Unterrichtung des Rudergängers ein Ausguck 
oder Horchposten aufgestellt werden. 

5.2 Auf jedem in Fahrt befindlichen schnellen Schiff muss das Ruder von einer Person besetzt sein, die 
ein nach der Rheinschiffspersonalverordnung gültiges Befähigungszeugnis als Schiffsführer und 
eine besondere Berechtigung für Radarfahrten sowie erforderlichenfalls eine besondere 
Berechtigung für das Befahren von Abschnitten des Rheins, die mit besonderen Risiken 
ausgewiesen wurden, besitzt. 

 
1 Nummern 5 und 6 wurden definitiv angenommen (Beschluss 2020-I-13). 
2  Nummer 5 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2022-II-14). 

1.4.2023 
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Eine zweite Person, die ebenfalls ein Befähigungszeugnis als Schiffsführer und die oben genannten 
erforderlichen besonderen Berechtigungen besitzt, muss sich im Steuerhaus befinden, 
ausgenommen beim An- und Ablegen sowie in den Schleusenvorhäfen und in den Schleusen. 

 

§ 1.101 

Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen an Bord 
 

1. Urkunden und sonstige Unterlagen nach Anlage 13 dieser Verordnung müssen sich, soweit sie auf 
Grund besonderer Bestimmungen vorgeschrieben sind, an Bord befinden. Sie sind auf Verlangen 
den Bediensteten der zuständigen Behörden auszuhändigen. 

 
2. Bestimmte Urkunden und sonstige Unterlagen nach Anlage 13 dieser Verordnung dürfen gemäß 

den Bedingungen nach Anlage 13 dieser Verordnung in einer jederzeit lesbaren elektronischen 
Textfassung zur Verfügung gestellt werden. 

 

§ 1.10a2 

Ausnahmen für bestimmte Fahrzeuge in Bezug auf Urkunden und sonstige Unterlagen an Bord 
 

1.3 Abweichend von § 1.10 müssen die Schiffspapiere nach Anlage 13 Nummer 1.1, 1.2 und 1.3 dieser 
Verordnung nicht mitgeführt werden auf Schubleichtern, auf denen eine Metalltafel nach folgendem 
Muster angebracht ist: 
EINHEITLICHE EUROPÄISCHE SCHIFFSNUMMER:  ............................................................ - R 
SCHIFFSATTEST 
- NUMMER:  .........................................................................................................................................  
- SUK:  ...................................................................................................................................................  
- GÜLTIG BIS:  .....................................................................................................................................  
wobei der Hinweis auf die Rheinschifffahrtszugehörigkeitsurkunde in einem Großbuchstaben R 
nach der einheitlichen europäischen Schiffsnummer (ENI) besteht. 
 
Die geforderten Angaben müssen auf der Metalltafel in gut lesbaren Buchstaben von mindestens 
6 mm Höhe eingeschlagen oder eingekörnt sein. 
 
Die Metalltafel muss mindestens 60 mm hoch und 120 mm lang sein. Sie muss gut sichtbar und 
dauerhaft auf der hinteren Steuerbordseite des Schubleichters befestigt sein. 
 
Die Übereinstimmung der Angaben auf der Metalltafel, mit Ausnahme des Buchstabens R, mit 
denen im Schiffsattest des Schubleichters muss von einer Schiffsuntersuchungskommission dadurch 
bestätigt sein, dass ihr Zeichen auf der Metalltafel eingeschlagen ist. 
 
Die Schiffspapiere nach Anlage 13 Nummer 1.1, 1.2 und 1.3 dieser Verordnung muss der 
Eigentümer des Schubleichters aufbewahren. 
 
Auf die Mitführung der Schiffspapiere nach Anlage 13 Nummer 5.4 dieser Verordnung kann 
verzichtet werden, wenn zusätzlich die Typgenehmigungsnummer der Motoren auf der Metalltafel 
angebracht ist. 
 

 
1  § 1.10 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2021-I-10). 
2  § 1.10a außer Nummer 1 Satz 1 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2019-II-16). 
3  § 1.10a Nummer 1 Satz 1 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2020-I-12). 

1.4.2023 
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2. Auf Baustellenfahrzeugen nach Artikel 1.01 Nummer 1.24 ES-TRIN, auf denen weder ein 
Steuerhaus noch eine Wohnung vorhanden ist, brauchen die Schiffspapiere nach Anlage 13 
Nummer 1.1, 1.2 und 1.3 dieser Verordnung nicht an Bord mitgeführt zu werden; diese müssen 
jedoch jederzeit im Bereich der Baustelle verfügbar sein. Baustellenfahrzeuge müssen eine 
Bescheinigung der zuständigen Behörde über Dauer und örtliche Begrenzung der Baustelle, auf der 
das Fahrzeug eingesetzt werden darf, an Bord mitführen. 
 

3. Von der Pflicht, ein Bordbuch nach Anlage 13 Nummer 2.2 dieser Verordnung mitzuführen, sind 
Schlepp- und Schubboote, die nur in Häfen verkehren, sowie unbemannte Schubleichter, 
Behördenfahrzeuge und Sportfahrzeuge ausgenommen. 

 
 

§ 1.111 

Mitführen der Rheinschifffahrtspolizeiverordnung und  
des Handbuchs Binnenschifffahrtsfunk an Bord 

 
1. An Bord eines jeden Fahrzeugs, ausgenommen Kleinfahrzeuge und Schubleichter, muss sich ein 

Abdruck dieser Verordnung, in ihrer jeweils geltenden Fassung, einschließlich der 
Rechtsverordnungen nach § 1.22a, befinden. Es darf auch eine auf elektronischem Wege jederzeit 
lesbare Textfassung sein. 

 
2. An Bord eines jeden Fahrzeugs, das mit einer Schiffsfunkstelle nach § 4.05 ausgerüstet ist, muss 

sich ein Abdruck des Handbuchs Binnenschifffahrtsfunk, Allgemeiner Teil und Regionaler Teil 
Rhein/Mosel, befinden. Es darf auch eine auf elektronischem Wege jederzeit lesbare Textfassung 
sein. 

 
 

§ 1.12 

Gefährdung durch Gegenstände an Bord; Verlust von Gegenständen; Schifffahrtshindernisse 
 
1. Gegenstände, die eine Beeinträchtigung nach § 1.04 verursachen können, dürfen über die Bordwand 

der Fahrzeuge, die Schwimmkörper oder die schwimmenden Anlagen nicht hinausragen. 
 
2. Aufgeholte Anker dürfen nicht unter den Boden oder den Kiel des Fahrzeugs reichen. 
 
3. Hat ein Fahrzeug oder ein Schwimmkörper einen Gegenstand verloren und kann die Schifffahrt 

dadurch behindert oder gefährdet werden, muss der Schiffsführer dies unverzüglich der nächsten 
zuständigen Behörde mitteilen und dabei die Stelle des Verlustes so genau wie möglich angeben. 
Ferner hat er die Stelle nach Möglichkeit zu kennzeichnen. 

 
4. Trifft ein Fahrzeug in der Wasserstraße ein störendes Hindernis an, muss der Schiffsführer dies 

unverzüglich der nächsten zuständigen Behörde mitteilen; er hat dabei die Stelle, wo das Hindernis 
angetroffen wurde, so genau wie möglich anzugeben. 

 
 

§ 1.13 

Schutz der Schifffahrtszeichen 
 
1. Es ist verboten, Schifffahrtszeichen (z.B. Tonnen, Schwimmstangen, Baken, Wahrschauflöße mit 

Schifffahrtszeichen) zum Festmachen oder Verholen von Fahrzeugen zu benutzen, sie zu 
beschädigen oder unbrauchbar zu machen. 

 
1  § 1.11 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2019-II-16). 

1.6.2022 
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Abschnitt III. Informations- und Navigationsgeräte1 
 

§ 4.06 
Radar 

 

1.2 Fahrzeuge dürfen nur dann Radar benutzen, wenn 
a) sie mit einem Radargerät und einem Gerät zur Anzeige der Wendegeschwindigkeit des 

Fahrzeugs nach Artikel 7.06 Nummer 1 ES-TRIN ausgerüstet sind. Das gilt auch für Inland 
ECDIS Geräte, die unter Verwendung von Inland ECDIS beim Steuern des Fahrzeuges mit 
überlagertem Radarbild betrieben werden können (Navigationsmodus). Die Geräte müssen in 
gutem Betriebszustand sein und einem von der zuständigen Behörde eines Rheinuferstaates oder 
Belgiens für den Rhein zugelassenen Baumuster entsprechen. Nicht frei fahrende Fähren 
brauchen jedoch nicht mit einem Gerät zur Anzeige der Wendegeschwindigkeit ausgerüstet zu 
sein; 

b) sich an Bord eine Person befindet, die eine nach der Rheinschiffspersonalverordnung gültige 
besondere Berechtigung für Radarfahrten besitzt; bei guter Sicht kann jedoch Radar zu 
Übungszwecken verwendet werden, auch wenn sich eine solche Person nicht an Bord befindet. 

 
2. Bei Schubverbänden und gekuppelten Fahrzeugen gilt die Nummer 1 nur für das Fahrzeug, auf dem 

sich der Führer des Verbandes oder der gekuppelten Fahrzeuge befindet. 
 

3. Schnelle Schiffe in Fahrt müssen Radar benutzen. 
 

4.3 Kleinfahrzeuge, die Radar nutzen, müssen zusätzlich mit einer in einem guten Betriebszustand 
befindlichen und auf Empfang geschalteten Sprechfunkanlage für den Verkehrskreis Schiff-Schiff 
ausgerüstet sein. 

 

§ 4.071 

Inland AIS und Inland ECDIS 
 

1.4 5 Fahrzeuge müssen mit einem Inland AIS Gerät nach Artikel 7.06 Nummer 3 ES-TRIN ausgerüstet 
sein. Das Inland AIS Gerät muss in gutem Betriebszustand sein. 

 

Satz 1 gilt nicht für folgende Fahrzeuge: 
a) Fahrzeuge von Schubverbänden und gekuppelten Fahrzeugen, ausgenommen das Fahrzeug, das 

die Hauptantriebskraft stellt, 
b) Kleinfahrzeuge, ausgenommen 

- Polizeifahrzeuge, die mit einem Radargerät ausgerüstet sind, und  
- Fahrzeuge, die ein Schiffsattest nach der Rheinschiffsuntersuchungsordnung oder ein nach 

dieser Verordnung als gleichwertig anerkanntes Zeugnis besitzen, 
c) Schubleichter ohne eigenen Antrieb, 
d) schwimmende Geräte ohne eigenen Antrieb. 

 

2.6 Das Inland AIS Gerät muss folgende Anforderungen erfüllen: 
a) das Inland AIS Gerät muss ständig eingeschaltet sein; 
b)7 das Inland AIS Gerät muss mit maximaler Leistung senden; dies gilt nicht für Tankschiffe mit 

dem Navigationsstatus „festgemacht“; 
c) es darf immer nur ein Inland AIS Gerät an Bord eines Fahrzeugs oder Verbands im Sendebetrieb 

sein; 
d) die eingegebenen Daten des im Sendebetrieb befindlichen Inland AIS Geräts müssen zu jedem 

Zeitpunkt den tatsächlichen Daten des Fahrzeugs oder Verbands entsprechen. 

 
1  Die Überschrift von Abschnitt III und § 4.07 außer Nr. 2, 2a, 3, 4 und 5 Buchstabe c wurden definitiv angenommen (Beschluss 2013-II-16). 
2  Nummer 1 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2022-II-14). 
3  Nummer 4 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2018-II-12). 
4  Nummer 1, außer Satz 1, wurde definitiv geändert (Beschluss 2014-I-13). 
5  Nummer 1 Satz 1 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2017-II-19, Anlage 1). 
6  Nummer 2 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2018-I-11). 
7  Buchstabe b wurde definitiv angenommen (Beschluss 2018-II-17). 

1.4.2023 
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2a.1 Nummer 2 Buchstabe a gilt nicht, 
a) wenn sich die Fahrzeuge in einem Übernachtungshafen nach § 14.11 Nummer 1 befinden, 
b) wenn die zuständige Behörde eine Ausnahme für Wasserflächen, die von der Fahrrinne baulich 

getrennt sind, gewährt hat, 
c) für Fahrzeuge der Polizei, wenn die Übermittlung von AIS Daten die Erfüllung polizeilicher 

Aufgaben gefährden würde. 
 
3.2 Fahrzeuge, die mit einem Inland AIS Gerät ausgerüstet sein müssen, ausgenommen Fähren, müssen 

zusätzlich mit einem Inland ECDIS Gerät im Informationsmodus oder einem vergleichbaren Gerät 
zur Anzeige elektronischer Binnenschifffahrtskarten, das mit dem Inland AIS Gerät verbunden sein 
muss, ausgestattet sein und dieses zusammen mit einer aktuellen elektronischen 
Binnenschifffahrtskarte nutzen. Das Inland ECDIS Gerät im Informationsmodus muss den 
Bestimmungen von Teil I „Elektronisches Kartendarstellungs- und Informationssystem für die 
Binnenschifffahrt“ des ES-RIS entsprechen. 3Das vergleichbare Gerät zur Anzeige elektronischer 
Karten und die elektronische Binnenschifffahrtskarte müssen den Mindestanforderungen an Geräte 
zur Anzeige elektronischer Binnenschifffahrtskarten zur Nutzung von Inland AIS-Daten an Bord 
von Fahrzeugen (Beschluss 2021-I-11) entsprechen. 

 
4.2 Es müssen mindestens folgende Daten gemäß den Bestimmungen von Teil II „Standard für 

Verfolgungs- und Aufspürungssysteme in der Binnenschifffahrt“ des ES-RIS übermittelt werden: 
a) User Identifier (Maritime Mobile Service Identity, MMSI); 
b) Schiffsname; 
c) Fahrzeug- oder Verbandstyp gemäß den Bestimmungen von Teil II „Standard für Verfolgungs- 

und Aufspürungssysteme in der Binnenschifffahrt“ des ES-RIS; 
d) einheitliche europäische Schiffsnummer (ENI), oder für Seeschiffe, sofern keine ENI erteilt 

wurde, die IMO Nummer; 
e) Länge über alles des Fahrzeugs bzw. Verbandes mit einer Genauigkeit von 0,1 m; 
f) Breite über alles des Fahrzeugs bzw. Verbandes mit einer Genauigkeit von 0,1 m; 
g) Position (WGS 84); 
h) Geschwindigkeit über Grund 
i) Kurs über Grund; 
j) Zeitangabe der elektronischen Positionsermittlung; 
k) Navigationsstatus gemäß Anlage 11; 
l) Bezugspunkt der Positionsinformation auf dem Fahrzeug mit einer Genauigkeit von 1 m gemäß 

Anlage 11; 
m) Rufzeichen. 

 
5. Der Schiffsführer muss folgende Daten bei Änderungen umgehend aktualisieren: 

a) Länge über alles mit einer Genauigkeit von 0,1 m gemäß Anlage 11; 
b) Breite über alles mit einer Genauigkeit von 0,1 m gemäß Anlage 11; 
c)4 Fahrzeug- oder Verbandstyp gemäß den Bestimmungen von Teil II „Standard für Verfolgungs- 

und Aufspürungssysteme in der Binnenschifffahrt“ des ES-RIS; 
d) Navigationsstatus gemäß Anlage 11; 
e) Bezugspunkt der Positionsinformation auf dem Fahrzeug mit einer Genauigkeit von 1 m gemäß 

Anlage 11. 
 
 

 
1  Nummer 2a wurde definitiv angenommen (Beschluss 2018-I-11). 
2  Nummer 3 Satz 1 und 2 und Nummer 4 wurde definitiv geändert (Beschluss 2021-I-11). 
3  Nummer 3 Satz 3 gilt vom 25.4.2022 bis 30.11.2024 (Beschluss 2021-I-12). 
4  Nummer 5 Buchstabe c wurde definitiv angenommen (Beschluss 2021-II-17). 

25.4.2022 
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2. Fahrzeuge nach Nummer 1, die Sprechfunk nicht benutzen können, müssen, sobald und solange sie 

das in § 6.32 Nr. 2 Buchstabe d oder in § 6.33 Buchstabe b vorgeschriebene Schallzeichen eines 
herankommenden Fahrzeugs vernehmen, eine Gruppe von Glockenschlägen geben. Diese 
Schallzeichen sind in Abständen von längstens einer Minute zu wiederholen. 

 
3. Die Nummern 1 und 2 gelten nicht für geschobene Fahrzeuge in einem Schubverband. Bei 

gekuppelten Fahrzeugen gelten sie nur für eines der Fahrzeuge der Zusammenstellung. 
 

 
§ 6.32 

 
Mit Radar fahrende Fahrzeuge 

 
1.1 Fahrzeuge dürfen nur mit Radar fahren, wenn sich eine Person, die ein nach der 

Rheinschiffspersonalverordnung gültiges Befähigungszeugnis als Schiffsführer sowie eine 
besondere Berechtigung für Radarfahrten und erforderlichenfalls eine besondere Berechtigung für 
das Befahren von Abschnitten des Rheins, die mit besonderen Risiken ausgewiesen wurden, besitzt, 
und eine zweite Person, die mit der Verwendung von Radar in der Schifffahrt vertraut ist, ständig 
im Steuerhaus aufhalten. 

 
Wenn im Schiffsattest vermerkt ist, dass das Fahrzeug über einen Radareinmannsteuerstand verfügt, 
muss sich die zweite Person nicht ständig im Steuerhaus aufhalten. 

 
2. Bei der Begegnung und der Vorbeifahrt ist folgendes zu beachten: 
 

a) bemerkt ein Fahrzeug in der Radarfahrt zu Berg auf dem Radarbildschirm entgegenkommende 
Fahrzeuge oder nähert es sich einer Strecke, in der sich Fahrzeuge befinden können, die das 
Radarbild noch nicht erfasst, muss es den entgegenkommenden Fahrzeugen über Sprechfunk 
seine Fahrzeugart, seinen Namen, seine Fahrtrichtung und seinen Standort mitteilen und die 
Vorbeifahrt absprechen; 

 
b) bemerkt jedoch ein Fahrzeug in der Radarfahrt zu Tal auf dem Radarbildschirm ein Fahrzeug, 

dessen Standort oder Kurs eine Gefahrenlage verursachen kann und das sich über Funk nicht 
gemeldet hat, muss es über Sprechfunk dieses Fahrzeug auf die gefährliche Situation hinweisen 
und die Vorbeifahrt absprechen; 

 
c) alle Fahrzeuge in der Radarfahrt, die über Sprechfunk angerufen werden, müssen über 

Sprechfunk antworten, indem sie ihre Fahrzeugart, ihren Namen, ihre Fahrtrichtung und ihren 
Standort mitteilen. Sie müssen dann mit den entgegenkommenden Fahrzeugen die Vorbeifahrt 
absprechen; Kleinfahrzeuge dürfen jedoch lediglich ansagen, nach welcher Seite sie ausweichen; 

 
d) wenn mit den entgegenkommenden Fahrzeugen kein Sprechfunkkontakt zustande kommt, muss 

das Fahrzeug in der Radarfahrt 

- einen „langen Ton“ geben, der so oft wie notwendig zu wiederholen ist, sowie 

- seine Geschwindigkeit vermindern und, falls nötig, anhalten. 
 
 Dies gilt auch für alle Fahrzeuge, die mit Radar fahren, gegenüber Fahrzeugen, die in der Nähe 

der Fahrrinne stillliegen und mit denen kein Sprechfunkkontakt zustande kommt. 
 

 
1  Nummer 1 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2022-II-14). 

1.4.2023 
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3. Bei Schubverbänden und gekuppelten Fahrzeugen gelten die Nummern 1 und 2 nur für das 

Fahrzeug, auf dem sich der Schiffsführer des Verbandes oder der gekuppelten Fahrzeuge befindet. 
 
 

§ 6.33 
 

Nicht mit Radar fahrende Fahrzeuge 
 
 Fahrzeuge und Verbände, die kein Radar benutzen können und einen Liegeplatz aufsuchen müssen, 

müssen während der Fahrt zu dieser Stelle folgendes beachten: 

a) Sie müssen soweit wie möglich am Rand der Fahrrinne fahren. 

b) Jedes einzeln fahrende Fahrzeug, sowie jedes Fahrzeug, auf dem sich der Führer eines 
Verbandes befindet, müssen als Nebelzeichen „einen langen Ton“ geben; dieses Schallzeichen 
ist in Abständen von längstens einer Minute zu wiederholen. Auf diesem Fahrzeug ist ein 
Ausguck auf dem Vorschiff aufzustellen, bei Verbänden jedoch nur auf dem ersten Fahrzeug. 
Der Ausguck muss sich entweder in Sicht- oder in Hörweite des Schiffs- oder Verbandsführers 
befinden oder durch eine Sprechverbindung mit ihm verbunden sein. 

c) Sobald ein Fahrzeug über Sprechfunk von einem anderen Fahrzeug angerufen wird, muss es über 
Sprechfunk antworten, indem es seine Fahrzeugart, seinen Namen, seine Fahrtrichtung und 
seinen Standort mitteilt und angibt, dass es keine Radarfahrt durchführt und einen Liegeplatz 
sucht. Es muss dann mit dem entgegenkommenden Fahrzeug die Vorbeifahrt absprechen. 

d) Sobald ein Fahrzeug den langen Ton eines anderen Fahrzeugs hört, mit dem kein 
Sprechfunkkontakt zustande kommt, muss es, 

- wenn es sich in der Nähe eines Ufers befindet, an diesem Ufer bleiben und dort, falls 
erforderlich, bis zur Beendigung der Vorbeifahrt anhalten; 

- wenn es gerade von einem Ufer zum anderen wechselt, die Fahrrinne so weit und so schnell 
wie möglich freimachen. 

 
 
 

1.4.2007 
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§ 7.05 

Liegestellen 
 
1. Auf Liegestellen, bei denen das Tafelzeichen E.5 (Anlage 7) aufgestellt ist, dürfen Fahrzeuge und 

Schwimmkörper nur auf der Seite der Wasserstraße stillliegen, auf der das Tafelzeichen steht. 
 
2. Auf Liegestellen, bei denen das Tafelzeichen E.5.1 (Anlage 7) aufgestellt ist, dürfen Fahrzeuge und 

Schwimmkörper nur auf einer Wasserfläche stillliegen, deren Breite auf dem Tafelzeichen in 
Metern angegeben ist. Die Breite bemisst sich vom Aufstellungsort des Tafelzeichens. 

 
3. Auf Liegestellen, bei denen das Tafelzeichen E.5.2 (Anlage 7) aufgestellt ist, dürfen Fahrzeuge und 

Schwimmkörper nur auf der Wasserfläche zwischen den zwei Entfernungen stillliegen, die auf dem 
Tafelzeichen in Metern angegeben sind. Beide Entfernungen bemessen sich vom Aufstellungsort 
des Tafelzeichens. 

 
4. Auf Liegestellen, bei denen das Tafelzeichen E.5.3 (Anlage 7) aufgestellt ist, dürfen auf der Seite 

der Wasserstraße, auf der das Tafelzeichen steht, nicht mehr Fahrzeuge und Schwimmkörper 
nebeneinander stillliegen, als auf dem Tafelzeichen in römischen Zahlen angegeben ist. 

 
 

§ 7.06 

Besondere Liegestellen 
 

1. Auf Liegestellen, bei denen eines der Tafelzeichen E.5.4 bis E.5.15 (Anlage 7) aufgestellt ist, 
dürfen nur die Fahrzeugarten stillliegen, für die das Tafelzeichen gilt. 

 

2. Die Liegestellen sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, auf der Seite der Wasserstraße, auf der 
das Tafelzeichen steht, vom Ufer aus und ein Fahrzeug neben dem anderen zu belegen. 

 

3.1 An Liegestellen, bei denen das Tafelzeichen B.12 (Anlage 7) aufgestellt ist, sind alle Fahrzeuge 
verpflichtet, sich an einen betriebsbereiten Landstromanschluss anzuschließen und ihren gesamten 
Bedarf an elektrischer Energie während des Stillliegens daraus zu decken. Ausnahmen vom Gebot 
nach Satz 1 können auf einem rechteckigen weißen zusätzlichen Schild angegeben werden, das 
unterhalb des Tafelzeichens B.12 angebracht ist. 

 

4.1 Nummer 3 findet keine Anwendung auf Fahrzeuge, die während des Stillliegens ausschließlich eine 
Energieversorgung nutzen, welche keine Geräusche sowie keine gasförmigen Schadstoffe und 
luftverunreinigenden Partikel verursacht. 

 
 

§ 7.07 

Mindestabstände bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter beim Stillliegen 
 

1. Zu einem Fahrzeug, Schubverband oder zu gekuppelten Fahrzeugen müssen beim Stilliegen ein 
Fahrzeug, ein Schubverband oder gekuppelte Fahrzeuge folgende Mindestabstände einhalten: 
a) 10 m, wenn eines oder einer von ihnen die Bezeichnung nach § 3.14 Nr. 1 führt; 
b) 50 m, wenn eines oder einer von ihnen die Bezeichnung nach § 3.14 Nr. 2 führt; 
c) 100 m, wenn eines oder einer von ihnen die Bezeichnung nach § 3.14 Nr. 3 führt. 

 

2.2 Die Verpflichtung nach Nummer 1 Buchstabe a gilt nicht 
a) für Fahrzeuge, Schubverbände und gekuppelte Fahrzeuge, die die gleiche Bezeichnung führen; 
b)3 für Fahrzeuge, die diese Bezeichnung nicht führen, jedoch nach ADN Abschnitt 1.16.1 ein 

Zulassungszeugnis besitzen und die Sicherheitsbestimmungen einhalten, die für ein Fahrzeug 
nach § 3.14 Nr. 1 gelten. 

 

3. In besonderen Fällen kann die zuständige Behörde Ausnahmen zulassen. 
 

 
1  Nummer 3 und 4 wurden definitiv angenommen (Beschluss 2017-II-17). 
2  Nummer 2 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2018-I-10). 
3  Buchstabe b wurde definitiv angenommen (Beschluss 2018-II-23, Punkt 4). 

1.12.2018 
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§ 7.081 

Wache und Aufsicht 
 
1. Eine einsatzfähige Wache muss sich ständig an Bord aufhalten 

a) von stillliegenden Fahrzeugen, die das Kennzeichen nach § 2.06 tragen,  
b) von stillliegenden Fahrzeugen, die eine Bezeichnung nach § 3.14 führen, und 
c) von stillliegenden Fahrgastschiffen, auf denen sich Fahrgäste befinden. 

 
2.2 Die einsatzfähige Wache wird durch ein Mitglied der Besatzung sichergestellt, das 

a) bei Fahrzeugen nach Nummer 1 Buchstabe a Inhaber eines Befähigungszeugnisses nach § 15.02 
der Rheinschiffspersonalverordnung ist, 

b)  bei Fahrzeugen nach Nummer 1 Buchstabe b Inhaber einer Sachkundebescheinigung nach 
§ 14.01 der Rheinschiffspersonalverordnung ist. 

 
3. An Bord stillliegender Fahrzeuge, die das Kennzeichen nach § 2.06 tragen, ist eine einsatzfähige 

Wache nicht erforderlich, wenn 
a) Flüssigerdgas (LNG) an Bord der Fahrzeuge nicht als Brennstoff verbraucht wird,  
b) die technischen Daten des LNG-Systems der Fahrzeuge aus der Ferne abgelesen werden und 
c) die Fahrzeuge von einer Person, die in der Lage ist, im Bedarfsfall rasch einzugreifen, 

beaufsichtigt werden. 
 

4. An Bord stillliegender Fahrzeuge, die eine Bezeichnung nach § 3.14 führen, ist eine einsatzfähige 
Wache nicht erforderlich, wenn 
a) diese in einem Hafenbecken stillliegen und 
b) die zuständige Behörde die Fahrzeuge von der Verpflichtung nach Nummer 1 befreien. 

 
5. Alle übrigen Fahrzeuge, Schwimmkörper und schwimmenden Anlagen müssen beim Stillliegen von 

einer Person, die in der Lage ist, im Bedarfsfall rasch einzugreifen, beaufsichtigt werden, es sei 
denn, die Aufsicht ist wegen der örtlichen Verhältnisse nicht erforderlich oder die zuständige 
Behörde lässt eine Ausnahme zu. 

 
6. Gibt es keinen Schiffsführer, ist jeweils der Eigentümer, Ausrüster oder sonstige Betreiber für den 

Einsatz der Wache und der Aufsicht verantwortlich. 
 
 

 
1  § 7.08 außer Nummer 2 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2018-I-9). 
2  Nummer 2 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2022-II-14). 

1.4.2023 
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KAPITEL 11 

 
HÖCHSTABMESSUNGEN DER FAHRZEUGE,  

SCHUBVERBÄNDE UND 
SONSTIGER FAHRZEUGZUSAMMENSTELLUNGEN 

 
 

§ 11.011 
 

Höchstabmessungen der Fahrzeuge 
 
1. Ein Fahrzeug darf die Höchstlänge von 135 m und die Breite von 22,80 m nicht überschreiten. 

 
Die Breite darf  

a)  für den Stromabschnitt zwischen Bingen (km 528,50) und St. Goar (km 556,00) 17,70 m und 

b) für den Stromabschnitt zwischen Pannerden (km 867,46) und Lekkanal (km 949,40) 15 m  
nicht überschreiten. 
 

2. Die für den jeweiligen Stromabschnitt zuständigen Behörden dürfen hinsichtlich der Breite eine 
Sondererlaubnis für die Fahrt erteilen. 

 
3.2 Ein Fahrzeug mit einer Länge über 110 m darf nur fahren, wenn sich an Bord eine Person befindet, 

die eine nach der Rheinschiffspersonalverordnung gültige besondere Berechtigung für Radarfahrten 
besitzt. 

 
4.3 Ein Fahrzeug, ausgenommen ein Fahrgastschiff, mit einer Länge über 110 m darf oberhalb von 

Mannheim nur fahren, wenn es die Anforderungen des Artikels 28.04 Nummer 2 ES-TRIN erfüllt. 
Ein Fahrgastschiff mit einer Länge über 110 m darf oberhalb von Mannheim nur fahren, wenn es 
die Anforderungen des Artikels 28.04 Nummer 3 ES-TRIN erfüllt. 

 
Die von den für den jeweiligen Stromabschnitt zwischen Basel und Mannheim zuständigen 
Behörden erteilten und am 30. September 2001 gültigen Sondererlaubnisse für Fahrzeuge über 
110 m bis 135 m Länge bleiben mit den aus Sicherheitsgründen erteilten notwendigen Auflagen auf 
dem jeweiligen Stromabschnitt weiterhin gültig. 
 

5.3 Ein Fahrgastschiff darf unterhalb von Emmerich (km 885) nur fahren, wenn es die Anforderungen 
des Artikels 13.01 Nummer 2 Buchstabe b ES-TRIN erfüllt. 

 
1  § 11.01, außer Nummer 4 und 5, wurde definitiv angenommen (Beschluss 2015-I-15). 
2  Nummer 3 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2022-II-14). 
3  Nummer 4 und 5 wurden definitiv angenommen (Beschluss 2017-II-19, Anlage 1). 

1.4.2023 
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§ 11.021 

Höchstabmessungen der Schubverbände und der gekuppelten Fahrzeuge 
 

1. Schubverbände und gekuppelte Fahrzeuge dürfen die in Nummer 2 und 3 zugelassenen 
Abmessungen nicht überschreiten. Sie dürfen mit den zugelassenen Abmessungen nur fahren, wenn 
diese mit der zugelassenen Formation und der zugelassenen Beladung für die jeweilige 
Fahrtrichtung im Schiffsattest eingetragen sind. 

 

2. Die zuständige Behörde kann Schubverbände und gekuppelte Fahrzeuge mit größeren als den in 
Nummer 3 zugelassenen Abmessungen, mit anderen Antriebsarten und -leistungen und mit anderen 
Wasserständen für die betreffende Strecke für Versuchszwecke zulassen. 

 

3. Für die jeweilige Strecke gelten in der Berg- und Talfahrt folgende Abmessungen: 
 

 Strecke Länge in m Breite in m 

3.1 Basel (km 166,53) bis Schleusen Iffezheim (km 334,00) 

 a) Schleusen Kembs 

 aa) Westschleuse  180 22,90 

 bb) Ostschleuse  186,50 22,90 

 b) Schleusen Ottmarsheim 

 aa) große Schleuse 183 22,80 

 bb) kleine Schleuse 183 11,45 

 c) Schleusen Fessenheim, Vogelgrün, Marckolsheim und Rhinau 

 aa) große Schleuse 183 22,80  

 bb) kleine Schleuse 183 11,45 

 Diese Länge darf mit Erlaubnis der zuständigen Behörde auf 185 m erhöht werden. In 
diesem Fall ist § 6.28 Nr. 7 Buchstabe a und e nicht anzuwenden. 

 d) Schleusen Gerstheim und Straßburg 

 aa) große Schleuse 185 22,90 

 bb) kleine Schleuse 185 11,45 

 e) Schleusen Gambsheim und Iffezheim 270 22,90 

 Die zuständige Behörde kann eine größere Länge zulassen. 

3.2 a) Schleusen Iffezheim (km 334,00) bis Lorch (km 540,20) 193 22,90 

 b) Karlsruhe (km 359,80) bis Lorch (km 540,20) zusätzlich 153 34,35 

 nur Talfahrt und bei einem Wasserstand am Pegel Kaub von 1,20 m und mehr, wenn nicht 
die zuständige Behörde die Fahrt bei einem niedrigeren Wasserstand ausdrücklich 
zugelassen hat. Sofern am schiebenden Fahrzeug Schubleichter längsseits gekuppelt 
mitgeführt werden, müssen diese unbeladen sein. 

 

 
1  § 11.02 wurde definitiv angenommen. Die §§ 11.03 bis 11.05 werden aufgehoben (Beschluss 2015-I-15).  

1.12.2016 



 

 1.4.2023 

Anlage 131 
 

VERZEICHNIS DER MITZUFÜHRENDEN URKUNDEN UND SONSTIGEN UNTERLAGEN 
NACH § 1.10 RHEINSCHPV 

 
In der Spalte „Rechtsgrundlage“ der nachfolgenden Tabelle wird auf die folgenden Vorschriften, 
Übereinkommen und Verwaltungsvereinbarungen verwiesen: 

- Rheinschiffspersonalverordnung (RheinSchPersV), 

- Rheinschiffsuntersuchungsordnung (RheinSchUO), 

- Europäischer Standard der technischen Vorschriften für Binnenschiffe (ES-TRIN), 

- Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstraßen (ADN), 

- Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und 
Binnenschifffahrt (CDNI), 

- Übereinkommen über die Eichung von Binnenschiffen, geschlossen am 15. Februar 1966 in Genf 
(Übereinkommen vom 15. Februar 1966), 

- Regionale Vereinbarung über den Binnenschifffahrtsfunk. 
 
In der vorletzten Spalte der nachfolgenden Tabelle wird angegeben, ob die Aushändigung der an Bord 
mitzuführenden Urkunden und sonstigen Unterlagen auf einem elektronischen Träger autorisiert ist oder 
nicht. 
 
Die letzte Spalte „Elektronisches Format“ der nachfolgenden Tabelle präzisiert das elektronische Format, in 
dem Urkunden und sonstige Unterlagen in elektronischer Form ausgehändigt werden können. Das in der 
nachfolgenden Tabelle angegebene PDF-Format entspricht dem in der internationalen Norm ISO 32000-1 : 
2008 definierten Format. Das elektronische Format PDF/A in der folgenden Tabelle entspricht dem in der 
internationalen Norm ISO 19005-1 : 2005 festgelegten Format. 
 
 

 
1  Anlage 13 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2022-II-14). 
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 1.4.2023 

Kate-
gorie 

Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen nach § 1.10 
RheinSchPV 

Rechtsgrundlage 

Elektronisch lesbare 
Textfassung von 
mitzuführenden 
Urkunden und 

sonstigen Unterlagen 

Geeignetes 
elektronisches 

Format 

1. Fahrzeuge 

1.1 das Schiffsattest oder die als Ersatz zugelassene Urkunde oder ein als 
gleichwertig anerkanntes Zeugnis 

RheinSchUO § 1.04 nicht zugelassen  

1.2 die Rheinschifffahrtszugehörigkeitsurkunde Beschluss  
ZKR 2015-II-10 

zugelassen PDF-Format 

1.3 der Eichschein des Fahrzeugs Übereinkommen vom 
15. Februar 1966 

nicht zugelassen  

2. Besatzung 

2.1.1a Das Befähigungszeugnis als Schiffsführer, das gegebenenfalls die notwendigen 
besonderen Berechtigungen umfasst, und das nach der 
Rheinschiffspersonalverordnung gültig ist, mit Ausnahme des Sportpatents, des 
Behördenpatents oder des vorläufigen Rheinpatents 

RheinSchPersV § 3.02 zugelassen PDF/A-Format 

2.1.1b Das Sportpatent, das Behördenpatent oder das vorläufige Rheinpatent RheinSchPersV § 3.02 
(§ 12.08 für das vorläufige 
Rheinpatent) 

Nicht zugelassen  

2.1.2 Für die anderen Mitglieder der Besatzung ein ordnungsgemäß ausgefülltes, 
gültiges Schifferdienstbuch, mit dem (den) entsprechenden 
Befähigungszeugnis(sen) 

RheinSchPersV § 3.02 nicht zugelassen  
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 1.4.2023 

Kate-
gorie 

Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen nach § 1.10 
RheinSchPV 

Rechtsgrundlage 

Elektronisch lesbare 
Textfassung von 
mitzuführenden 
Urkunden und 

sonstigen Unterlagen 

Geeignetes 
elektronisches 

Format 

2.2 das ordnungsgemäß ausgefüllte Bordbuch einschließlich der Bescheinigung 
nach Anlage 8 der Rheinschiffspersonalverordnung oder einer Kopie der Seite 
mit den Eintragungen der Fahr- beziehungsweise Ruhezeiten aus dem 
Bordbuch des Schiffes, auf dem die letzte Reise des Besatzungsmitgliedes 
stattgefunden hat; auf Fahrzeugen, die über ein gemäß Anlage O zur 
Rheinschiffsuntersuchungsordnung auf dem Rhein anerkanntes 
Gemeinschaftszeugnis oder Unionszeugnis verfügen, kann statt des von einer 
zuständigen Behörde eines Rheinuferstaates oder Belgiens ausgestellten 
Bordbuches ein von einer zuständigen Behörde eines Drittstaates ausgestelltes 
und von der ZKR anerkanntes Bordbuch mitgeführt werden. 

RheinSchPersV § 18.04 nicht zugelassen  

2.3 die Bescheinigung über die Ausgabe der Bordbücher RheinSchPersV § 18.04 zugelassen PDF-Format 

2.4 eine nach der Rheinschiffspersonalverordnung gültige besondere Berechtigung 
für Radarfahrten  

RheinSchPersV § 13.02 zugelassen PDF/A- Format 

2.5 ein Sprechfunkzeugnis für die Bedienung von Schiffsfunkstellen Regionale Vereinbarung 
über den 
Binnenschifffahrtsfunk 
Anhang 5 

nicht zugelassen  

2.6 die Befähigungszeugnisse für das Sicherheitspersonal auf Fahrgastschiffen RheinSchPersV § 16.01 ff. Ausschließlich für 
Sachkundige für 
Fahrgastschifffahrt 
akzeptiert 

PDF/A- Format 

2.7 bei Fahrzeugen, die das Kennzeichen nach § 2.06 tragen, die Bescheinigungen 
des Schiffsführers und der Besatzungsmitglieder, die am Bunkervorgang 
beteiligt sind 

RheinSchPersV § 15.02 zugelassen PDF/A- Format 



- 5 - 
 

 1.4.2023 

Kate-
gorie 

Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen nach § 1.10 
RheinSchPV 

Rechtsgrundlage 

Elektronisch lesbare 
Textfassung von 
mitzuführenden 
Urkunden und 

sonstigen Unterlagen 

Geeignetes 
elektronisches 

Format 

3. Fahrtgebiete 

3.1 die Bescheinigung der zuständigen Behörde über Dauer und örtliche 
Begrenzung der Baustelle, auf der das Baustellenfahrzeug eingesetzt werden 
darf 

ES-TRIN Artikel 23.01 zugelassen PDF-Format 

3.2 auf der Strecke zwischen Basel und Mannheim für Fahrzeuge mit einer Länge 
über 110 m der Nachweis einer anerkannten Klassifikationsgesellschaft über 
die Schwimmfähigkeit, die Trimmlage und die Stabilität der getrennten 
Schiffsteile, der auch eine Aussage darüber enthalten muss, ab welchem 
Beladungszustand die Schwimmfähigkeit der beiden Teile nicht mehr gegeben 
ist 

ES-TRIN Artikel 28.04 
Nummer 2 Buchstabe c 

zugelassen PDF-Format 

4. Navigations- und Informationsgeräte 

4.1 die Bescheinigung über Einbau und Funktion der Radaranlage ES-TRIN Artikel 7.06 
Nummer 1 
ES-TRIN Anlage 5 
Abschnitt III Artikel 9 und 
Abschnitt VI 

zugelassen PDF-Format 

4.2 die Bescheinigung über Einbau und Funktion des Wendeanzeigers ES-TRIN Artikel 7.06 
Nummer 1 
ES-TRIN Anlage 5 
Abschnitt III Artikel 9 und 
Abschnitt VI 

zugelassen PDF-Format 
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 1.4.2023 

Kate-
gorie 

Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen nach § 1.10 
RheinSchPV 

Rechtsgrundlage 

Elektronisch lesbare 
Textfassung von 
mitzuführenden 
Urkunden und 

sonstigen Unterlagen 

Geeignetes 
elektronisches 

Format 

4.3 die Bescheinigung über Einbau und Funktion von Inland AIS Geräten ES-TRIN Artikel 7.06 
Nummer 3 
ES-TRIN Anlage 5 
Abschnitt IV Artikel 2 
Nummer 9 

zugelassen PDF-Format 

4.4 die Bescheinigung über Einbau und Funktion des Fahrtenschreibers sowie die 
vorgeschriebenen Aufzeichnungen des Fahrtenschreibers 

ES-TRIN Anlage 5 
Abschnitt V Artikel 1 und 
2 Nummer 6 

zugelassen PDF-Format 

4.5 die Urkunde(n) „Frequenzzuteilung“ oder die „Zuteilungsurkunde“  zugelassen PDF-Format 

5. Ausrüstungen 

5.1 die erforderliche Bescheinigung über die Prüfung der motorisch betriebenen 
Steuereinrichtungen 

ES-TRIN Artikel 6.09 
Nummer 5 

zugelassen PDF-Format 

5.2 die erforderliche Bescheinigung über die Prüfung des in der Höhe verstellbaren 
Steuerhauses 

ES-TRIN Artikel 7.12 
Nummer 12 

zugelassen PDF-Format 

5.3 die erforderliche Bescheinigung über die Prüfung der Schiffsdampfkessel und 
sonstigen Druckbehälter 

ES-TRIN Artikel 8.01 
Nummer 2 

zugelassen PDF-Format 

5.4 die Kopie des Typgenehmigungsbogens, die Anleitung des Motorenherstellers 
und die Kopie des Motorparameterprotokolls 

ES-TRIN Artikel 9.01 
Nummer 3 

zugelassen PDF-Format 
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 1.4.2023 

Kate-
gorie 

Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen nach § 1.10 
RheinSchPV 

Rechtsgrundlage 

Elektronisch lesbare 
Textfassung von 
mitzuführenden 
Urkunden und 

sonstigen Unterlagen 

Geeignetes 
elektronisches 

Format 

5.5 die Unterlagen über elektrische Anlagen ES-TRIN Artikel 10.01 
Nummer 2 

zugelassen PDF-Format 

5.6 die Bescheinigung für die Drahtseile ES-TRIN Artikel 13.02 
Nummer 3 Buchstabe a 

zugelassen PDF-Format 

5.7 die Prüfkennzeichnung der tragbaren Feuerlöscher ES-TRIN Artikel 13.03 
Nummer 5 

zugelassen PDF-Format 

5.8 die Prüfbescheinigungen über fest installierte Feuerlöschanlagen ES-TRIN Artikel 13.04 
Nummer 8 
ES-TRIN Artikel 13.05 
Nummer 9 

zugelassen PDF-Format 

5.9 die Prüfbescheinigungen und Bedienungsanleitung über Krane ES-TRIN Artikel 14.12 
Nummer 6, 7 und 9 

zugelassen PDF-Format 

5.10 die Bescheinigung über die Prüfung der Flüssiggasanlagen ES-TRIN Artikel 17.13 zugelassen PDF-Format 

5.11 der erforderliche Typgenehmigungsbogen und Wartungsnachweis der 
Bordkläranlage 

ES-TRIN Artikel 18.01 
Nummer 5 und 9 

zugelassen PDF-Format 

5.12 bei Fahrzeugen, die das Kennzeichen nach § 2.06 tragen, die 
Bedienungsanleitung und die Sicherheitsrolle 

ES-TRIN Artikel 30.03 
Nummer 1 und Anlage 8 
Nummer 1.4.9 

zugelassen PDF-Format 

5.13 bei Fahrzeugen, die für die Beförderung und Übernachtung von mehr als 
12 Fahrgästen zugelassen sind, die Sicherheitsrolle 

RheinSchPV § 8.10 zugelassen PDF-Format 
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 1.4.2023 

Kate-
gorie 

Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen nach § 1.10 
RheinSchPV 

Rechtsgrundlage 

Elektronisch lesbare 
Textfassung von 
mitzuführenden 
Urkunden und 

sonstigen Unterlagen 

Geeignetes 
elektronisches 

Format 

6. Ladung und Abfälle 

6.1 die nach ADN Unterabschnitt 8.1.2.1, 8.1.2.2 und 8.1.2.3 erforderlichen 
Urkunden 

ADN Unterabschnitte 
8.1.2.1, 8.1.2.2 und 8.1.2.3 

  

6.1.1 das Beförderungspapier ADN, 8.1.2.1 b zugelassen Ausschließlich in 
einem Format, das 
die Anforderungen 
des Unterabschnitts 
5.4.0.2 ADN erfüllt, 
in Verbindung mit 
dem Leitfaden für 

die Anwendung des 
Unterabschnitts 

5.4.0.2 ADN 

6.1.2 Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von 
gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen mit der beigefügten Verordnung 
(ADN) 

ADN, 8.1.2.1 d zugelassen Jederzeit lesbare 
elektronische 
Textfassung 

6.1.3 weitere nach Unterabschnitt 8.1.2.1, 8.1.2.2 und 8.1.2.3 ADN erforderliche 
Unterlagen 

ADN, 8.1.2.1, a, c und e 
bis h und k 
ADN, 8.1.2.2, a, c bis h 
ADN, 8.1.2.3, a, c bis x 

nicht zugelassen  
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 1.4.2023 

Kate-
gorie 

Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen nach § 1.10 
RheinSchPV 

Rechtsgrundlage 

Elektronisch lesbare 
Textfassung von 
mitzuführenden 
Urkunden und 

sonstigen Unterlagen 

Geeignetes 
elektronisches 

Format 

6.2 bei Containerbeförderung die von einer Schiffsuntersuchungskommission 
geprüften Stabilitätsunterlagen des Fahrzeugs, einschließlich Stauplan oder 
Ladungsliste für den jeweiligen Beladungsfall und das Ergebnis der 
Stabilitätsberechnung für den jeweiligen, einen früheren vergleichbaren oder 
einen standardisierten Beladungsfall jeweils unter Angabe des verwendeten 
Berechnungsverfahrens 

ES-TRIN Artikel 27.01 
Nummer 2 (Beschreibung 
der Unterlagen und 
Sichtvermerk der 
Untersuchungs-
kommission) 
ES-TRIN Artikel 28.03 
Nummer 3 (Ergebnis der 
Berechnung bei 
Containerschiffen) 
RheinSchPV § 1.07 
Nummer 5 (Ergebnis der 
Stabilitätsprüfung und 
Stauplan) 

zugelassen PDF-Format 

6.3 das ordnungsgemäß ausgefüllte Ölkontrollbuch RheinSchPV § 15.05 und 
Anlage 10 
CDNI Anlage 2 
(Anwendungsbestimmung) 
Teil A Artikel 1.01, 2.03 
und Anhang I 

nicht zugelassen  

6.4 der Bezugsnachweis für Gasöl, einschließlich der Quittungen für die 
Entgelttransaktionen des SPE-CDNI über einen Zeitraum von mindestens 
12 Monaten. Liegt der letzte Bezug von Gasöl mehr als 12 Monate zurück, so 
ist mindestens der letzte Bezugsnachweis mitzuführen 

CDNI Anlage 2 
(Anwendungsbestimmung) 
Teil A Artikel 3.04 
Nummer 1 

nicht zugelassen  
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 1.4.2023 

Kate-
gorie 

Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen nach § 1.10 
RheinSchPV 

Rechtsgrundlage 

Elektronisch lesbare 
Textfassung von 
mitzuführenden 
Urkunden und 

sonstigen Unterlagen 

Geeignetes 
elektronisches 

Format 

6.5 die Entladebescheinigung RheinSchPV § 15.08 
Nummer 2 
CDNI, Anlage 2 und Teil 
B, Muster des Anhangs IV 

zugelassen Lesbare 
elektronische 
Fassung mit 
fälschungssicherer 
Signatur gemäß der 
Verordnung (EU) 
Nr. 910/2014 oder 
gemäß 
vergleichbaren 
nationalen 
Vorschriften der 
Schweizerischen 
Eidgenossenschaft 
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